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Amtliche Bekanntmachungen

Auszug aus der Niederschrift

Haupt- und Finanzausschuss Elxleben

Öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 17. April 2023
Sitzungsbeginn
öffentlicher Teil:

 
19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:28 Uhr
Ort: Medienraum
Sitzungsnummer: HFA/2023/033
Anwesend waren: 19:00 Uhr 4+1

19:16 Uhr 5+1
Tagesordnung
Öffentlich:
01 Beschlussfassung

über die Tagesordnung
02 Beschlussfassung

über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung  
vom 13.03.2023

03 Beratung
über eine außerplanmäßige Ausgabe in der
Haushaltsstelle 7000.9350

04 Beratung
über die Vergabe zu Los 07  
Außenputz- und Fassadenarbeiten
BV: Neubau Krippe Elxleben

05 Beratung
über die Vergabe zu Los 13 Schlosserarbeiten
BV: Neubau Krippe Elxleben

06 Beratung
über die Vergabe zu Los 14 Innentüren
BV: Neubau Krippe Elxleben

07 Beratung
über die 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung

08 Beratung
über die Bestellung eines Wahlleiters und eine
weitere Person zur Stellvertretung des Wahlleiters

09 Beratung
über die Beschaffung von Dienstkleidung für die Feuerwehr

10 Verschiedenes

Bürgermeister Heiko Koch eröffnete die Sitzung und stellte die 
ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Haupt- und Finanzausschusses fest.

TOP 01

Beschlussfassung über die Tagesordnung

Sachvortrag:
Der Bürgermeister stellt den Antrag an die Tagesordnung um  
Erweiterung des TOP 9:
Beratung über die Beschaffung von Dienstkleidung für die  
Feuerwehr
Alle anderen TOP verschieben sich ff.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 5
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 0
Anwesende Mitglieder:  ........................................................  4+1

TOP 02

Beschlussfassung über die Niederschrift der öffentlichen 
Sitzung vom 13.03.2023

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 4
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 1
Anwesende Mitglieder:  ........................................................  4+1

TOP 03

Beratung über eine außerplanmäßige Ausgabe in der  
Haushaltsstelle 7000.9350

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung Elxleben

Erfüllende Gemeinde für Witterda und  
OT Friedrichsdorf

Kasse / Standesamt / Einwohnermeldeamt

Montag geschlossen
Dienstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr

Bauamt / Ordnungsamt / Kämmerei

Montag geschlossen
Dienstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr von 13.00 - 15.00 Uhr
Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr

Sprechtag Bürgermeister

Dienstag von 13.00 - 18.00 Uhr

Bürozeit in Witterda
jeden 1. Dienstag im Monat von 15.00 - 18.00 Uhr
Bürgermeister Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr

Telefonnummern der Gemeindeverwaltung Elxleben

Nummer Name
826-110 Frau Petzig Bürgeramt
826-112 Frau Heinemann Bürgeramt
826-113 Herr Beil Bürgeramt
826-114 Frau Pfeuffer Standesamt /

Liegenschaften
826-115 Herr Tischmacher Kasse
826-116 Frau Fischer Verwaltungsleiterin
826-117 Frau Heinz Kämmerei
826-118 Frau Galle Steuern Witterda
826-120 Frau Schäfer Ordnungsamt
826-121 Frau Pfannmöller-Cimino Bauamt
826-122 Fax
826-123 Frau Braband Einwohnermeldeamt
826-124 Frau Nixdorf Kasse /

Steuern Elxleben
826-125 Frau Bechtloff Bauamt/

Liegenschaften
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Für die zu vergebenden Leistungen wurden bis zum Einrei-
chungstermin acht Angebote abgegeben.
Beschlussempfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Elxleben emp-
fiehlt in seiner heutigen Sitzung dem Gemeinderat die Vergabe 
zu Los 14 - Innentüren
an die Fa.

Bau- und Möbeltischlerei Heinemann
Kleinfahnersche Straße 213
99189 Witterda

zu einem Bruttogesamtpreis von 68.728,26 €.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 6
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 0
Anwesende Mitglieder:  ........................................................  5+1

TOP 07

Beratung über die 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung

Sachvortrag:
Mit dem 6. Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalord-
nung vom 23.03.2021 wurden unter anderem die §§ 15 Abs.1a 
und 26a ThürKO neu eingefügt.
Die Hauptsatzung der Gemeinde Elxleben verfügt in der aktu-
ellen Fassung ihrer Hauptsatzung nicht über einschlägige Sat-
zungsregelungen.
Die Kommunalaufsicht des LRA-Sömmerda hat die Verwaltung 
mit Schreiben vom 22.02.2023 darauf hingewiesen.
Anfragen zur Änderung bzgl. der Umsetzung des § 8a werden 
vom Bürgermeister beantwortet:
Beschlussempfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Elxleben emp-
fiehlt den Gemeinderat die Beschlussfassung der 4. Änderungs-
satzung der Hauptsatzung der Gemeinde Elxleben.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 6
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 0
Anwesende Mitglieder:  ........................................................  5+1

TOP 08

Beratung über die Bestellung eines Wahlleiters und eine 
weitere Person zur Stellvertretung des Wahlleiters

Sachvortrag:
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Haupt- und Finanzaus-
schuss beraten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 
empfohlen
Beschlussempfehlung:
Der Gemeinderat der Gemeinde Elxleben beschließt in seiner 
heutigen Sitzung gemäß § 4, Abs. 2 Satz 3 bis 6 des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes - ThürKWG - vom 16. August 1993, in 
seiner jeweils gültigen Fassung sowie § 2 Abs. 2 der Thüringer 
Kommunalwahlordnung - ThürKWO - vom 02. März 2009, in sei-
ner jeweils gültigen Fassung, die Bestellung eines Wahlleiters 
und eine weitere Person zur Stellvertretung des Wahlleiters der 
Gemeinde Elxleben für das Jahr 2024 für die

• Europawahl
• Landtagswahl
• Landratswahl
• Kreistagswahl
• Kommunalwahl

§ 1
Als Wahlleiter der Gemeinde Elxleben wird eine Bedienstete der 
Gemeinde Elxleben,

Frau Virena Heinemann berufen.
Als Stellvertreter des Wahlleiters wird eine Bedienstete der  
Gemeinde Elxleben

Frau Janine Fischer berufen.

§ 2
Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 5 des ThürKWG ist die Berufung der 
Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

§ 3
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Sachvortrag:
Bei der jährlichen Inspektion der Abwasseranlagen in der  
Gemeinde Elxleben durch die Fa. Xylem wurde festgestellt, dass 
die Pumpen die in dem Pumpwerk Hofegasse installiert sind, 
dringend erneuert werden müssen.
Zurzeit läuft nur noch eine der beiden Pumpen.
Die Pumpen sind aus dem Jahr 1991 und sollten zeitnah erneu-
ert werden.
Beschlussempfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Elxleben 
empfiehlt in seiner heutigen Sitzung dem Gemeinderat die  
außerplanmäßige Ausgabe zur Anschaffung der Pumpen für das 
Pumpwerk Hofegasse zu beschließen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 5
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 0
Anwesende Mitglieder:  ........................................................  4+1

TOP 04

Beratung über die Vergabe zu Los 07  
Außenputz- und Fassadenarbeiten
BV: Neubau Krippe Elxleben

Sachvortrag:
Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wurden von acht Bie-
tern die Ausschreibungsunterlagen angefordert.
Für die zu vergebenden Leistungen wurden bis zum Einrei-
chungstermin vier Angebote abgegeben.
Ein Bietergespräch mit der Firma Bralla & Nowak GbR,  
99706 Sondershausen, wird noch stattfinden.
Beschlussempfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Elxleben emp-
fiehlt in seiner heutigen Sitzung dem Gemeinderat die Vergabe 
bezüglich der Außenputz- und Fassadenarbeiten
an die Firma

Bralla & Nowak GbR
Ferdinand-Schlufter-Straße 56
99706 Sondershausen

zu einem Bruttogesamtpreis von 60.890,22 €.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 5
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 0
Anwesende Mitglieder:  ......................................................... 4+1

TOP 05

Beratung über die Vergabe zu Los 13 Schlosserarbeiten
BV: Neubau Krippe Elxleben

Sachvortrag:
Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wurden von neun 
Bietern die Ausschreibungsunterlagen angefordert.
Für die zu vergebenden Leistungen wurden bis zum Einrei-
chungstermin drei Angebote abgegeben.
Beschlussempfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Elxleben emp-
fiehlt in seiner heutigen Sitzung dem Gemeinderat die Vergabe 
bezüglich Los 13 - Schlosserarbeiten
an die Fa.

Metallbau Weber GbR
Großromstedter Straße 1
99518 Bad Sulza OT Kleinromstedt

zu einem Bruttogesamtpreis von 76.201,61 €.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 6
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 0
Anwesende Mitglieder:  ........................................................  5+1

TOP 06

Beratung über die Vergabe zu Los 14 Innentüren
BV: Neubau Krippe Elxleben

Sachvortrag:
Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wurden von dreizehn 
Bietern die Ausschreibungsunterlagen angefordert.
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Artikel 1
1. Der § 4 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

§ 4
Einwohnerfragestunde und -versammlung

b) Danach wird folgender Absatz als Absatz 1 neu eingefügt 
und die bisherigen Absätze fortlaufend neu nummeriert:

(1) Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll den Ein-
wohnern Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu gemeindli-
chen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Gemein-
derates fallen, zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu 
unterbreiten. Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge 
zu Tagesordnungspunkten, die nicht- öffentlich behandelt wer-
den, sind unzulässig. Es dürfen bis zu 2 Einwohneranfragen, 
Anregungen oder Vorschläge von einem Einwohner, Verein oder 
Verband mit Sitz in der Gemeinde Elxleben pro Sitzung gestellt 
werden. Die Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge 
müssen sich jeweils auf ein Thema beziehen und spätestens  
10 Tage vor der Sitzung schriftlich oder per E-Mail in der Gemein-
deverwaltung Elxleben - Hauptamt - info@gemeinde-elxleben.de 
eingehen. Einwohneranfragen dürfen bis zu 2 einzelne Fragen 
enthalten. Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentli-
chen Sitzung und kann auf 20 Minuten begrenzt werden; in Aus-
nahmefällen kann sie durch den Bürgermeister bis auf 30 Minu-
ten ausgedehnt werden. Die Redezeit eines Fragestellers beträgt 
höchstens 5 Minuten. Es genügt eine mündliche Beantwortung 
der Einwohneranfrage/n durch den Bürgermeister. Eine Ausspra-
che und/oder Beratung in der Sache findet nicht statt. Zulässig 
sind bis zu 3 themenbezogene Nachfrage/n durch den/die Frage-
steller. Ist die Beantwortung der Nachfrage/n nicht während der 
Sitzung möglich, erfolgt deren Beantwortung im Nachgang oder 
in der folgenden Gemeinderatssitzung.

2. Nach § 8 wird ein neuer Paragraph (§ 8a) mit
folgendem Wortlaut eingefügt:

§ 8 a
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, sollen diese in angemessener Wei-
se beteiligt werden. Die Beteiligung kann insbesondere erfolgen 
durch

- die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates,
- die Durchführung von Versammlungen mit Kindern und Ju-

gendlichen entsprechend den Einwohnerversammlungen 
gem. § 15 Abs. 1 ThürKO,

- Umfragen bei Kindern und Jugendlichen,
- Umfragen in Jugendforen oder
- die Durchführung von Jugendworkshops.

Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen 
Planungen und Vorhaben, in welcher Form und bis zu welchem 
Alter die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Elxleben, den 24.04.2023
gez.
Heiko Koch
Bürgermeister

Ausgefertigt am 17. Mai 2023
gez.
Heiko Koch   - Siegel -
Bürgermeister

II.
Die 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de Elxleben wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de Elxleben ist der Kommunalaufsicht beim Landratsamtes Söm-
merda als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden. Rechtliche 
Bedenken gegen diese Satzung bestehen nicht.
Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmungen 
über

1. persönliche Beteiligung (§38 Abs. 1 ThürKO)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 6
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 0
Anwesende Mitglieder:  ........................................................  5+1

TOP 09

Beratung über die Beschaffung von Dienstkleidung für die 
Feuerwehr

Sachvortrag:
Der Bürgermeister erklärt, dass im Haushaltsplan der Gemeinde 
Elxleben 20.000 € für die Anschaffung von Schutz- und Dienst-
kleidung für die FF-Angehörigen eingestellt wurden.
Im 1. Nachtragshaushalt wurde hierzu noch eine Förderung von 
10.000 € vom Freistaat Thüringen eingestellt. Durch die Förde-
rung kann nunmehr für 21 Kameraden neue Schutzkleidung an-
geschafft werden.
Eine Begutachtung der Bekleidung wurde durch Kameraden der 
FF vorgenommen.
Drei Angebote wurden hierzu eingeholt.
Beschlussvorschlag:
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Haupt- und Finanzaus-
schuss beraten und dem Gemeinderat die Vergabe der Dienst- 
und Schutzkleidung für die FF
an die Firma

BTL Brandschutztechnik GmbH Leipzig
Kastanienallee 13
06187 Kabelsketal

zu einem Gesamtbetrag brutto 30.337,86 € empfohlen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 6
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Enthaltung: ................................................................................ 0
Anwesende Mitglieder:  ........................................................  5+1

TOP 10

Verschiedenes

Sachvortrag:
1. SPK
Auf Nachfrage erklärt der Bürgermeister, dass die voraussichtli-
che Eröffnung im Juli sein soll.
2. Baumarkt
Auf Nachfrage erklärt der Bürgermeister, dass die voraussichtli-
che Eröffnung im Herbst sein soll.
3. Förderung Bushaltestellen
Der Antrag auf Förderung der Bushaltestellen wurde im Jahr 
2022 abgelehnt. Im Jahr 2023 wurde dieser Antrag und zeitgleich 
der Antrag zum Ausbau der Thomas-Müntzer-Straße Teil 4 und 5 
zur Förderung eingereicht
Die Gemeinde Elxleben muss nun die Priorität der Anträge fest-
legen.
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sprechen sich 
einstimmig für den Ausbau der Thomas-Müntzer-Straße aus.
Die grundhafte Erneuerung des Vorderanger wurde über die 
Dorferneuerung zur Förderung eingereicht.
4. Solarpark
Das Unternehmen, welches den Solarpark betreibt hat seinen 
Hauptsitz nicht in Elxleben. Durch die Zerlegung des Steuer-
messbetrages stehen der Gemeinde Elxleben 70% zu.
Danach erfolgte eine Diskussion bzgl. Photovoltaik.

Ende der öffentlichen Sitzung: 20:28 Uhr
Genehmigt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am: 05.06.2023

Bekanntmachung der  
5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

der Gemeinde Elxleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Elxleben hat aufgrund der  
§§ 15 Abs. 1a und 26a Thüringer Gemeinde- und Landkreisord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, folgen-
de 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Elxleben, in seiner Sitzung am 24. April 2023 beschlossen:
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2. die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ge-
meinderates (§ 35 ThürKO)

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der 
öffentlichen Bekanntmachung unter der Bezeichnung der Tatsa-
che, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

III.
Jedermann kann die 5. Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung der Gemeinde Elxleben ab sofort in der Gemeindeverwal-
tung Elxleben, Gerhart-Hauptmann-Str. 1 - Bürgeramt, während 
den Öffnungszeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.

Elxleben, den 16.06.2023
gez.
Heiko Koch
Bürgermeister

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung der Vorschlagslisten

Wahl der Schöffen

für die Amtszeit vom 1.1.2024 bis 31.12.2028
für das Schöffengericht des Amtsgerichtes und des  
Landgerichtes
Der Gemeinderat der Gemeinde Elxleben hat in seiner Sitzung 
am 12.06.2023 den Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl 
der Schöffen für das AG und das LG gefasst.
Der Gemeinderat der Gemeinde Witterda wird in seiner Sitzung 
am 22.06.2023 den Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl 
der Schöffen für das AG und das LG fassen.
Die Listen liegen gemäß § 36/III GVG in der Zeit vom 3.7.2023 
bis 7.7.2023 zu jedermanns Einsicht in der Gemeindeverwaltung 
Elxleben, Gerhard-Hauptmann-Straße 1 in Elxleben aus und 
können zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen ei-
ner Woche nach Schluss der Auslegung - auch schon während 
der Auslegungszeit - schriftlich oder zu Protokoll während der 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Elxleben Einspruch 
ausschließlich mit der Begründung erhoben werden, dass in die 
Listen eingetragene Personen aufgenommen wurden, die nach 
einem der Gründe der §§ 32 bis 34 GVG nicht aufgenommen 
werden durften oder sollten.

Elxleben, den 16. Juni 2023
gez.
Heinemann
Hauptamt

Stellenausschreibung
In der Gemeinde Elxleben ist zum 01.09.2023 eine Stelle als

Sachbearbeiter im Bereich  
Einwohnermeldeamt / Hauptamt (m/w/d)

zu besetzen. Die Anstellung erfolgt unbefristet in Vollzeit mit 
39 Wochenstunden.
Die Tätigkeit umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

Einwohnermeldeamt:
• Bearbeitung aller anfallenden Tätigkeiten

im Bereich Einwohnermeldewesen
• Ausweis- und Passangelegenheiten
• Tätigkeiten im Zusammenhang mit Wahlen
• Mitarbeit in Teilbereichen des Ordnungsamtes

Hauptamt:
• Sitzungsdienst Ortsteil Witterda
• Arbeitsschutz
• Betreuung der ortsansässigen Vereine
• Teilnahme an Dienstberatungen und Protokollierung

Anforderungsprofil:
Erforderlich:
• Abschluss als Verwaltungsfachangestellte/-r oder gleich-

wertiger Abschluss
Wünschenswert:
• abgeschlossener Lehrgang als

zertifizierte Fachkraft im Meldewesen
• Kenntnisse in fachspezifischer Software
• Kenntnisse im Verwaltungsrecht
• gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang

mit Microsoft Office Anwendungen
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und Weiterbildungen
• bürgerorientiertes, freundliches Auftreten

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) und ist mit einer E6 bewertet. Wir bieten Ihnen 
eine flexible Arbeitszeitgestaltung sowie 30 Tage Erholungsurlaub.

Sie erwartet ein freundliches, aufgeschlossenes und enga-
giertes Team, welches sich auf Verstärkung freut.

Interessenten an oben genannter Tätigkeit richten ihre Be-
werbung bitte bis zum 30.06.2023 an:

Gemeindeverwaltung Elxleben
Personalamt
Gerhart-Hauptmann-Straße 1, 99189 Elxleben

Stellenausschreibung
In der Gemeinde Elxleben ist ab sofort eine Stelle als

Bürokauffrau (m/w/d)

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden zu be-
setzen. Die Stelle ist vorerst für ein Jahr befristet, mit der 
Option der dauerhaften Beschäftigung.

Die Tätigkeit umfasst insbesondere folgende Aufgaben:
• allgemeine Büro-/ und Verwaltungstätigkeiten
• Betreuung des Empfangsbereiches sowie Telefondienst
• Abwicklung des Posteingangs und Postausgangs
• Beschaffungs- und Organisationsmanagement

Anforderungsprofil:
Erforderlich:
• Abschluss als Bürokauffrau oder gleichwertiger Ab-

schluss
Wünschenswert:
• selbstständige, genaue und verantwortungsbewusste Ar-

beitsweise
• gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft 

Office Anwendungen sowie moderner Kommunikations-
technik

• bürgerorientiertes, freundliches Auftreten
• gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
• Organisationsvermögen

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) und ist mit einer E5 bewertet. Wir 
bieten Ihnen eine flexible Arbeitszeitgestaltung sowie 30 
Tage Erholungsurlaub.

Sie erwartet ein freundliches, aufgeschlossenes und enga-
giertes Team, welches sich auf Verstärkung freut.

Interessenten an oben genannter Tätigkeit richten ihre Be-
werbung bitte bis zum 30.06.2023 an:

Gemeindeverwaltung Elxleben
Personalamt
Gerhart-Hauptmann-Straße 1, 99189 Elxleben
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Annahme von Laub und Grasmahd  
in der Gemeinde Elxleben

KEINE WURZELN!!!

Termine 1. Halbjahr 2023:

Wann???
Samstag, 24.06.2023 von 09:00 - 11:00 Uhr
Samstag, 08.07.2023 von 09:00 - 11:00 Uhr
Samstag, 22.07.2023 von 09:00 - 11:00 Uhr

Wo???
Siloanlage Elxleben Große Gera

Für wen ist die Annahme gedacht?
Für alle Elxleber Privathaushalte, nicht für Gewerbetreibende!!!
Wir bitten alle Bürger die Grünabfälle haben, diese Termine 
wahrzunehmen.
So können wir alle für ein sauberes Elxleben beitragen.

Das Wiederrechtliches Ablagern von Abfällen allgemein, ist 
verboten! Bei Nichtbeachtung, behält sich die Gemeinde 
vor, dieses Vergehen zu ahnden.
Vielen Dank.
gez. Pfannmöller-Cimino
Bauamt

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchgemeinden  
von Elxleben und Witterda

Gottesdienste in Elxleben

Sonntag, den 18.06.2023
10:30 Uhr Taufgottesdienst
14:00 Uhr Jubelkonfirmation
Samstag, der 24.06.2023
14:00 Uhr Kirchbaufest
Samstag, den 02.07.2023
10:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, der 16.07.2023
09:00 Uhr Gottesdienst

Gottesdienst im Pflegedorf Walschleben
am 19.07.2023
10.00 Uhr in der Cafeteria

Katholischer Gottesdienst  
in „St. Martin“ Witterda

Sonntag, den 18.06.2023
10.30 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, den 21.06.2023
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, den 25.06.2023
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Mittwoch, den 28.06.2023
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, den 02.07.2023
10.30 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, den 05.07.2023
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, den 09.07.2023
10.30 Uhr Hl. Messe
Sonntag, den 16.07.2023
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier

Stellenausschreibung
In der Gemeinde Elxleben ist ab 01.08.2023 eine Stelle als

Wirtschaftskraft (m/w/d)

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden zu be-
setzen. Die Stelle ist vorerst für ein Jahr befristet, mit der 
Option der dauerhaften Beschäftigung.

Die Tätigkeit umfasst insbesondere folgende Aufgaben:
• Reinigung der gemeindeeigenen Liegenschaften
• Vertretung der Wirtschafts-/Küchenkraft Kita

Anforderungsprofil:
Wünschenswert:
• selbstständige, qualifizierte und verantwortungsbewuss-

te Arbeitsweise
• Organisationsvermögen
• Zuverlässigkeit

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) und ist mit einer E1 bewertet. 
Wir bieten Ihnen eine flexible Arbeitszeitgestaltung sowie  
30 Tage Erholungsurlaub.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie ihre Be-
werbung bitte bis zum 30.06.2023 an:

Gemeindeverwaltung Elxleben
Personalamt
Gerhart-Hauptmann-Straße 1, 99189 Elxleben

Mitteilungen

Annahme von Grünabfällen  
in der Gemeinde Witterda

Ort: Bauhof an der Bahnhofstraße
von: 13:00 bis 15:00 Uhr
Am: 17.06. 01.07. und 15.07.

02.09. und 16.09. 07.10. und 21.10.

können von den Bürgern aus Witterda Grasmahd und bereits  
geschredderte, verrottbare Materialien abgegeben werden.

ACHTUNG:
Ungeschreddertes Material wird ab sofort NICHT mehr entge-
gengenommen.
Wenn Sie ungeschreddertes Material abgeben möchten, dann 
nutzen Sie bitte die Möglichkeit an der Annahmestelle am Silo 
in Elxleben. Die Annahmetermine entnehmen Sie bitte unserem 
Amtsblatt.
Hierzu benötigen Sie Wertchips die zu den Dienstzeiten in 
der Gemeindeverwaltung Elxleben gegen das entsprechende  
Entgelt erworben werden können.
Laut der Benutzungs- und Entgeltverordnung der Gemeinde 
Elxleben kostet die Abgabe bei einem kleinen Autoanhänger als 
Beispiel (1,20 m X 1,80 m) oder bis zu 8 Säcke 5,00 € pro Ent-
sorgung, für einen großen Autoanhänger als Beispiel (größer als 
1,80 x 1,20m) 10,00 € pro Entsorgung.
Äste, Sträucher etc. können auch zu den Öffnungszeiten auf der 
Michelshöhe abgegeben werden.
Ablagerungen außerhalb der o.g. Öffnungszeiten vor dem  
Bauhof sind untersagt.

Im August findet KEINE Grünannahme statt!

Gemeinde Witterda
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Vereine und Verbände

Führungswechsel beim Witterdaer Carneval Club e.V.
Arne Schultze, Thomas Ströhl, Björn Köbis, Denny Heinemann,  
vorn Julia Brauße, Doreen Kühr, Francis Schönheit

Am 05.05.2023 fand beim Witterdaer Carneval Club e.V., nach 
vierjähriger Amtszeit, wieder eine Vorstandswahl statt. Die bis-
herige Präsidentin Doreen Kühr übergab ihr Amt an Arne Schult-
ze, der bereits von 2011 bis 2015 Vorsitzender des Vereins war 
und seither als Sitzungs- und Vizepräsident fungierte. Das Amt 
der Vizepräsidentin übernimmt nun Doreen Kühr. Denny Heine-
mann und Thomas „Chicken“ Ströhl, sowie Neuling im Vorstand 
Björn Köbis komplettieren zusammen mit den Beisitzern Fran-
cis Schönheit und Julia Brauße die Führungsriege der Narren in  
Witterda.

Wissenswertes
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von Lernangeboten ermöglicht der/die Erzieher*in den Kindern 
und Jugendlichen das Erlangen wichtiger Kompetenzen. Ausge-
bildete Fachkräfte sind darüber hinaus Ansprechpartner*innen 
für Eltern und Erziehungsberechtigte sowie für die Alltagssorgen 
der Kinder. Sie arbeiten in Kindertagesstätten, Horten, stationä-
ren Einrichtungen, Kinder- und Jugendwohnheimen, Jugendzen-
tren oder Familienberatungsstellen.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
GAW-INSTITUT FÜR BERUFLICHE BILDUNG
gemeinnützige GmbH
Staatlich anerkannte Fachschule und Höhere Berufsfachschule 
für Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufe Ilmenau
Am Vogelherd 50|51
98693 Ilmenau
TEL +49(0)3677|84 10 89
FAX +49(0)3677|87 18 77
MAIL ilmenau@gaw.de
WEB www.gaw.de
FB www.facebook.com/GAWInstitut

Veranstaltungen

Wir begrüßen ganz besondere junge musikalische Gäste -
lassen Sie sich überraschen!

Infotag der Berufsfachschule  
im GAW-Institut Ilmenau

28.06.23, 14 bis 17 Uhr

Das GAW-Institut für berufliche Bildung lädt am 28. Juni 2023 
Schüler*innen und deren Eltern zum Infotag ein. Von 14:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr gibt die Einrichtung Einblicke in die Ausbildungs-
möglichkeiten am Standort Ilmenau, Am Vogelherd 50|51. Das 
Angebot umfasst die Ausbildungen Sozialassistent (m/w/d),  
Erzieher (m/w/d) sowie Pflegefachmann (m/w/d).
Im Rahmen der Veranstaltung wird über Zugangsvoraussetzun-
gen, Ausbildungsinhalte und berufliche Perspektiven informiert 
sowie individuelle Fragen beantwortet und Ausbildungsberatun-
gen angeboten.
Bewerbungen werden durchgängig angenommen und können 
auch während der Informationsveranstaltung abgegeben werden.

Eine Ausbildung im Gesundheits-und Sozialbereich ver-
spricht gute Job-und Qualifizierungschancen.
In dieser Branche herrscht seit Jahren hoher Personalbe-
darf. Hier eine kurze Beschreibung der angebotenen Berufe:

Sozialassistent (m/w/d)
Sozialassistenten und Sozialassistentinnen arbeiten häufig in 
Kinder- und Jugendeinrichtungen, Heimen oder Wohngruppen für 
Menschen mit Behinderung, aber auch in Alten- und Pflegeein-
richtungen. Sie unterstützen die vor Ort tätigen Erzieher*innen, 
Heilerziehungspfleger*innen oder Pflegekräfte bei pädagogisch-
betreuenden, hauswirtschaftlichen und sozialpflegerischen Auf-
gaben. Ausgebildete Fachkräfte helfen ihren Klientinnen und Kli-
enten bei den Aufgaben des Alltags. Sie erledigen z.B. Einkäufe, 
bereiten Mahlzeiten zu, helfen bei der Körperpflege, leiten zu 
Beschäftigungen an und sind zudem aufmerksame Gesprächs-
personen.

Pflegefachmann (m/w/d)
Die generalistische Pflegeausbildung bündelt die Berufsbilder 
der Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege so-
wie Altenpflege. Durch die Pflegeausbildung erhalten zukünftige 
Pflegefachkräfte Fachwissen und Kompetenzen aus allen Pfle-
gebereichen und sind auf dem Arbeitsmarkt flexibel einsetzbar. 
Dies schafft ganz verschiedene Einsatz-, Entwicklungs- und 
auch Aufstiegschancen im Pflegebereich. Mit der abgeschlos-
senen Ausbildung erhalten die Absolventinnen und Absolventen 
einen EU-weit anerkannten Abschluss.

Erzieher (m/w/d)
Erzieher und Erzieherinnen betreuen Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen und unterstützen sie in ihrer sozialen und indivi-
duellen Entwicklung. Durch anregende Tätigkeiten wie Basteln, 
Singen oder körperliche Aktivitäten werden die Kinder und Ju-
gendlichen motorisch gefördert, ihr Sozialverhalten in Gruppen 
gestärkt und zahlreiche weitere Entwicklungsbereiche angespro-
chen. Durch die Planung, die Durchführung und das Begleiten 
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Den Toten zu Ehren -

Den Lebenden zur Mahnung

Einladung zur Segnung des  Einladung zur Segnung des  
erneuerten Kriegsdenkmalserneuerten Kriegsdenkmals

Liebe Einwohner,
hiermit möchten wir Sie zur feierlichen Segnung des erneu-
erten Kriegsdenkmals für die gefallenen Soldaten des 1. und  
2. Weltkrieges recht herzlich einladen.
Die Veranstaltung beginnt am 17. Juni ab 14:00 Uhr auf dem 
Vorplatz der Kirche von Witterda.

Das Programm sieht folgenden Ablauf vor:
• Begrüßung durch die Widder Gilde
• Grußwort von Oberst a.D. Hans-Peter Koch

vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
• Totengedenken
• Segnung des Denkmals durch Pfarrer Preiß
• Musikalische Begleitung durch den Posaunenchor Apfelstädt

Für das leibliche Wohl wird mit Getränken und Bratwurst  
gesorgt. 

Sitzmöglichkeiten sind gegeben.
Wir freuen uns über Ihr Erscheinen!


